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 Veröffentlicht am 18.02.2005

Norm

ASVG §131 Abs1

ASVG §133 Abs1 Z1

ASVG §144 Abs4

Rechtssatz

Ein Privatp4egeheim kann nicht als „Wahlarzt" im weiteren Sinn angesehen werden, dessen (allenfalls) unter den

Begri< der ärztlichen Hilfe subsumierbaren Teilleistungen der Kostenerstattung nach § 131 Abs 1 ASVG zugänglich

wären, bzw der zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung Verordnungen für Heilmittel und Heilbehelfe

ausstellen könnte.
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